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Mittwoch, 23. Dezember 2020

Amtsblatt der Gemeinde Weisenbach 
Diese Ausgabe erscheint auch online 

Winterimpressionen

 

Frohe Weihnachten

Wir wünschen allen Bürgerinnen und 
Bürgern fröhliche und besinnliche 

Weihnachtsfeiertage im Kreise der Familie 
sowie einen guten Start ins neue Jahr.

Ihre Gemeindeverwaltung
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Rathaus auf einen Blick
Unsere Öffnungszeiten
Die Mitarbeiter des Rathauses stehen Ihnen derzeit aus-
schließlich per Telefon oder Mail zur Verfügung - 
Gerne können auch Besuchstermine individuell vereinbart 
werden.

Die Durchwahlnummern der einzelnen Sachbearbeiter:
Zentrale: 9183 -0
Bürgermeister
Daniel Retsch 0151 61465400
Büro des Bürgermeisters/Standesamt/Friedhofsamt
Manuela Frorath 9183 - 10
Hauptamt/Ordnungsamt
Walter Wörner 9183 - 11
Hauptamt/Gewerbeamt/Gemeindeanzeiger
Yvonne Krieg 9183 - 19
Rechnungsamt
Werner Krieg 9183- 12
Gemeindekasse
Carolin Ebner 9183 - 13
Steueramt/Grundbuchamt/Fahrkarten
Karin Falk 9183 - 14
Einwohnermeldeamt/Passamt/Sozialamt/Rente
Nicole Klumpp 9183 - 15

Weitere wichtige Rufnummern
Kindergarten St. Christophorus   Tel. 07224 67277

Johann-Belzer-Schule  Tel. 07224 2170

Bauhof  Tel. 07224 1008

Wasserversorgung, Abwasser  Tel. 0175 8476760

Forst
Forstrevierleiter Dietmar Wetzel  Tel. 07224 67495
Sprechstunde im Rathaus  
donnerstags 16.30 – 17.30 Uhr  Tel. 07224 9183-0

Polizei  Tel. 110 (Notruf)
Polizeiposten Gernsbach  Tel. 07224 3663
Polizeirevier Gaggenau Tel. 07225 98870

Feuerwehr/Rettungsdienst/Notarzt  Tel. 112 (Notruf)
Klinikum Mittelbaden - Balg  Tel. 07221 91-0
Klinikum Mittelbaden - Rastatt Tel. 07222 389-0
Klinikum Mittelbaden - Bühl  Tel. 07223 81-0

Giftnotruf Tel. 0761 19240

Kath. Sozialstation  
Forbach-Weisenbach  Tel. 07228 960575

Kirchen
Katholisches Pfarramt Weisenbach  Tel. 07224 33 95
Katholisches Pfarramt Forbach  Tel. 07228 2230
Evangelisches Pfarramt Forbach  Tel. 07228 2344

Störungsdienst
Störungsstelle Wasserversorgung
(außerhalb der Öffnungszeiten)  Tel. 0711 289646008
Störungsmeldestelle für Strom (Netze BW) 
 Tel. 0800 3629477
Störungsmeldestelle Gas (BN Netze)  Tel. 0800 2767767

Allgemeinärztlicher  Notfalldienst

Telefon 116117 (Anruf kostenlos)
Notfallpraxis Baden-Baden,
Stadtklinik Baden-Baden, Balger Str. 50, Freitag 19 bis 22 
Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertage 8 bis 22 Uhr
Notfallpraxis Rastatt, Kreiskrankenhaus Rastatt, Engelstra-
ße 39, Montag bis Donnerstag 19 bis 7 Uhr, Freitag 19 bis 
8 Uhr, Samstag 8 bis 8 Uhr, Sonn- und Feiertage 8 bis 7 Uhr

Augenärztlicher  Notfalldienst

Telefon 116117 (Anruf ist kostenlos). Informationen 
zu Öffnungszeiten und Anschrift der jeweiligen Not-
fallpraxis finden Sie unter www.kvbawue.de/buerger/
notfallpraxen/

Kinderärztlicher  Notfalldienst

Tel. 116117 (Anruf ist kostenlos)
Kinder Notfallpraxis Baden-Baden
Stadtklinik Baden-Baden, Balger Straße 50, Montag 
bis Donnerstag 19 bis 22 Uhr, Freitag 18 bis 22 Uhr,  
Samstag, Sonn- und Feiertage 8 bis 22 Uhr

Zahnärztlicher  Notfalldienst

Telefon 0621 38000810
Informationen zu Öffnungszeiten und Anschrift der je-
weiligen Notfallpraxis finden Sie unter www.kzvbw.de/
site/service/notdienst

Tierärztlicher Notfalldienst

Rufbereitschaft von Samstag 12 Uhr bis Montag 8 Uhr

Donnerstag, 24. Dezember
Tierpraxis Schwarzach, Körnersbühnd 4,  
Rheinmünster-Schwarzach, Telefon 07227 8455

Freitag, 25. Dezember
Dr. Zebisch, Körnerstraße 6, Gaggenau,  
Telefon 07225 9884882

Samstag, 26./Sonntag, 27. Dezember
Dr. Huemerlehner/Schwinge, Fliederweg 3,  
Rastatt, Telefon 07222 23866

Donnerstag, 31. Dezember
Dr. Schmitz, Bismarckstraße 8, Rastatt,  
Telefon 07222 31600

Freitag, 1. Januar
Dr. Dorr, Oberweierer Straße 5, Bühl,  
Telefon 07223 24627

Samstag, 2./Sonntag, 3. Januar
Tierpraxis Schwarzach, Körnersbühnd 4,  
Rheinmünster-Schwarzach, Telefon 07227 8455

Fortsetzung auf Seite  4

Notdienste der Ärzte und Apotheken
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

dieses Jahr neigt sich dem Ende entgegen - ein „ereignisreiches“ und ein „etwas anderes“ Jahr. Ein Jahr, das 
uns gelehrt hat, wie schnell unsere gewohnte Normalität, die wir vielleicht nicht mehr zu schätzen wussten, 
aus dem Ruder laufen kann. Die Corona-Pandemie hat uns alle weltweit getroffen. Es war ein Jahr, das ganz 
anders verlief, wie wir uns dies noch im Januar dieses Jahres nicht vorstellen konnten. Und trotzt dieser Krise 
waren wir im Rathaus ganz schön umtriebig, haben einiges umsetzen und auch voranbringen können. Wir 
sind alle froh, dass es uns trotzdem so gut geht; sind auch sehr dankbar dafür und arbeiten gerne in unserer 
Gemeinde.

Hier ein paar Beispiele, was sich so alles getan hat:
Die Feuerwehr Weisenbach wurde zur Verbesserung des Brandschutzes mit einer Tragkraftspritze ausgestat-
tet. Mit dem langersehnten und zur Absicherung der Verkehrsteilnehmer zwingend erforderlichen Bau der 
Radwegebrücke zwischen Hilpertsau und Weisenbach wurde begonnen. Neben der Errichtung des Elektro-Car-
sharings, einer Parkplatzanlage in den Höfen, eines Gärtnerbetreuten Grabfeldes auf dem Friedhof in Weisen-
bach, wurde das Gemeinschaftsprojekt mit dem Heimatpflegeverein die „Weisenbacher Historische Runde“ im 
November 2020 eröffnet.

Die Johann-Belzer-Schule wurde mit neuer digitaler Infrastruktur ausgestattet und „hilft“ nun den fehlenden 
Präsenzunterricht durch digitalen Unterricht zu ersetzen. Die Zeichen der Zeit machen auch vor uns nicht halt, 
und wir sind froh, dass im Jahr 2021 die Schule dazu noch an das Glasfasernetz angeschlossen werden kann. 
So können wir mit anderen Kommunen im Land gut mithalten. Die Kinder sind unsere Zukunft!

Mit dem Kindergarten St. Christophorus konnten mehrere Kleinprojekte, insbesondere der Lichterglanz oder 
die Seniorengeschenke initiiert und umgesetzt werden. Weitere Projekte der Gemeinde waren der Puppen- und 
Bärendoktor, Einführung der Schnuller für Neugeborene, Ostermalaktion, Teilnahme an der Aktion „1000 
Bäume für 1000 Kommunen“ sowie „Weisenbach rettet Obst“. Sehr viele Weisenbacher beteiligen sich gerne.

Dies sind nur ein paar Dinge, die ich hier nennen möchte. Denn trotz aller Umstände, die diese Pandemie mit 
sich bringt - das Leben geht weiter, auch in unserer kleinen, aber feinen Gemeinde Weisenbach. Wir müssen 
uns alle auf die neuen Gegebenheiten, die nun dadurch ausgelöst wurden, einstellen und schauen, was uns 
das neue Jahr 2021 bringt. Einen Hoffnungsschimmer haben wir ja schon, denn die Impfungen sind auf dem 
Weg. Dieser Impfstoff soll unser aller Leben bald wieder eine gewisse Normalität zurückgeben.

Gezeigt hat uns und mir dieses Jahr, dass wir hier in Solidarität zusammenhalten können und auch in Zu-
kunft zusammenstehen werden. In einigen persönlichen Gesprächen habe ich gelernt, wie sehr sich die Wei-
senbacher nahestehen und sich in ihrem Handeln gegenseitig unterstützen. Denn alles, auch das Leben in der 
Gemeinde, geht nur, wenn alle an einem Strang ziehen und wir alle das Beste für unsere Gemeinde und für 
unser aller Zusammenleben tun, „komme was da wolle“. Dieses „Miteinander“ in unserem Ort habe ich hier 
leibhaftig erlebt und macht mich zum einen etwas stolz und zum anderen stimmt mich das für die Zukunft 
zuversichtlich.

Deshalb möchte ich mich, auch im Namen der Gemeindeverwaltung und des Gemeinderats ganz herzlich bei 
allen Vereinen, Initiativen und Organisationen, aber auch bei einzelnen Personen bedanken, die sich in den 
verschiedensten Bereichen engagiert und eingebracht haben. Nur mit Ihrer Unterstützung kann eine Gemein-
de wie Weisenbach so lebens- und liebenswert sein.

Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern ein schönes Weihnachtsfest im Kreise der Familie sowie viel 
Glück, Gesundheit und gutes Gelingen im neuen Jahr 2021.

Herzlichst Ihr

Daniel Retsch, Bürgermeister
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Amtliche Bekanntmachungen

Beschluss des Lärmaktionsplans zur  
Umsetzung der 3. Stufe der EG-Umgebungs-
lärmrichtlinie gemäß § 47d BImSchG
Die Gemeinde Weisenbach hat als für die Lärmaktionspla-
nung zuständige Behörde einen Lärmaktionsplan nach 
§ 47 d des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
aufgestellt. Der Beschluss erfolgte unter Abwägung der im 
Offenlagezeitraum des Entwurfs eingegangenen Stellung-
nahmen der Öffentlichkeit sowie der Träger öffentlicher 
Belange in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 
10.12.2020.

Der Lärmaktionsplan mit Maßnahmen zum Schutz der Be-
völkerung vor dem Lärm der Hauptverkehrsstraßen kann 
über die Internetseite der Gemeinde unter www.weisen-
bach.de eingesehen werden.

Weisenbach, 16.12.2020

Daniel Retsch, Bürgermeister

Amtliche Nachrichten

Fortsetzung von Seite  3

Mittwoch, 6. Januar
Kleintierzentrum Baden-Baden, Hochstraße 16,  
Baden-Baden, Telefon 07221 35570

Samstag, 9./Sonntag, 10. Januar
Dr. Mastel, Gewerbestraße 23, Bietigheim,  
Telefon 07245 918833 

Apotheken

Mittwoch, 23. Dezember
Johannes-Apotheke, Hauptstraße 37
Forbach, Telefon 07228 2271

Donnerstag, 24. Dezember 
Vital-Apotheke im Gesundheitszentrum,
Hildastraße 31 B, Gaggenau,
Telefon 07225 68978020

Freitag, 25. Dezember
Central-Apotheke, Hauptstraße 28,
Gaggenau, Telefon 07225 96560

Samstag, 26. Dezember
St. Laurentius-Apotheke, Murgtalstraße 85,
Bad Rotenfels, Telefon 07225 1302

Sonntag, 27. Dezember
Sonnen-Apotheke, Murgtalstraße 26,
Bad Rotenfels, Telefon 07225 72121

Donnerstag, 31. Dezember
Löwen-Apotheke, Igelbachstraße 3,
Gwernsbach, Telefon 07224 3397

Freitag, 1. Januar
Igelbach-Apotheke, Lautenbacher Pfad 2,
Loffenau, Telefon 07083 524250

Samstag, 2. Januar
Vital-Apotheke im Gesundheitszentrum,
Hildastraße 31 B, Gaggenau,
Telefon 07225 68978020

Sonntag, 3. Januar
Stadt-Apotheke, Hauptstraße 87,
Gaggenau, Telefon 07225 96670

Mittwoch, 6. Januar
Central-Apotheke, Hauptstraße 28,
Gaggenau, Telefon 07225 96560

Samstag, 9. Januar
Wendelinus-Apotheke, Am Zimmerplatz 2,
Weisenbach, Telefon 07224 991780

Sonntag, 10. Januar
Eberstein-Apotheke, Beethovenstraße 30,
Ottenau, Telefon 07225 70304

Alle Angaben ohne Gewähr

Bevölkerungsfortschreibung   
Gemeinde Weisenbach - 
 Monat November 2020

Weisen-
bach

Au Neudorf Gesamt

Stand der
Bevölkerung
31.10.20 1.780 611 144 2.535
Zugang
Zuzüge
Geburten

Weggang
Wegzüge
Sterbefälle

10 
0  

8
1

1
1

0  
2

0
0

0
0

11
1

8  
3 

Stand der
Bevölkerung
30.11.20 1.781 611 144 2.536

Im Belzerhaus Weisenbach,  
Telefon 9947720

Aufgrund des Corona-Lockdowns 
bleibt die Bücherei  

bis auf Weiteres geschlossen:
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Rathaus zwischen  
den Feiertagen geschlossen
Aufgrund der aktuellen Entwicklung und des dringen-
den Appells der Landesregierung, Betriebe zu schließen 
und Kontakte zu reduzieren, wird auch das Rathaus in 
Weisenbach von Montag, 28. Dezember 2020 bis ein-
schließlich Mittwoch, 30. Dezember 2020 geschlossen 
sein. Auch in den Tagen vor Weihnachten bzw. nach 
Neujahr sind einzelne Mitarbeiter nicht im Büro und tra-
gen somit zur Kontaktreduzierung bei.
Für die Tage von Montag, 28. Dezember bis Mittwoch 
30. Dezember verweisen auf die unter „Rathaus auf ei-
nen Blick“ veröffentlichten Notrufnummern für den Stö-
rungsdienst im Bereich der Wasserversorgung, Strom 
oder Gas.
In Corona-Notfällen sind wir an diesen Tagen per Mail 
unter w.woerner@weisenbach.de erreichbar. Im Übrigen 
sind wir in ausschließlich dringenden Notfällen, wie z.B. 
Sterbefälle, während der sonst üblichen Öffnungszeiten 
unter der Rufnummer 0151-52669351 erreichbar.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Wendelins Niklaus Paket –  
Gemeinde unterstützt Aktion mit 200 Euro
Da in diesem Jahr die Weihnachtsmärkte im Murgtal und 
der gesamten Umgebung sowie auch die Nikolausfeier 
auf dem Auer Dorfplatz Corona-bedingt nicht statt-
finden konnten, hatten sich die Jungs von Wendelins 
Eventschmiede etwas ganz Besonderes einfallen lassen.
Am Sonntag, 6. Dezember zogen Nikolaus und Knecht 
Ruprecht mit Christkind und Rentier auf ihrem motori-
sierten Schlitten durch Weisenbachs Straßen und ver-
teilten Nikolaus-Tüten.
In knapp 4,5 Stunden wurden über 170 Geschenke an 
die Kinder verteilt. Die Freude war nicht nur bei den Kin-
dern, sondern auch bei den Erwachsenen groß, da in 
dieser momentan schwierigen Situation mal wieder et-
was Leben auf der Straße war.
Unterstützt wurde die Aktion von der Bäckerei Hatz, die 
die Dambedei für die Nikolaus-Tüten spendete.
Damit den Jungs von Wendelins Eventschmiede kein fi-
nanzielles Defizit für ihren Einsatz und ihr Engagement 
entsteht, beteiligt sich auch die Gemeinde Weisenbach 
an dieser tollen Aktion mit 200 EURO.

Winter-Lockdown in Baden-Württemberg vom 16. Dezember bis 10. Januar

Stand: 15.12.2020

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de

Kontaktbeschränkungen
Maximal fünf Personen aus bis zu zwei 
Haushalten. Kinder bis einschließlich 14 Jahre 
werden bei der Personenanzahl nicht mitgezählt.  

   
Ausgangsbeschränkungen
Der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung 
ist nur aus triftigen Gründen erlaubt. Z.B.:
 
Bei Nacht (20 Uhr bis 5 Uhr):
• Ausübung beruflicher Tätigkeiten.
• Inanspruchnahme medizinischer und 
   veterinärmedizinischer Leistungen.
• Begleitung unterstützungsbedürftiger 
   Personen und Minderjähriger, Sorge- und 
   Umgangsrecht.
• Begleitung Sterbender und Personen in akut 
   lebensbedrohlichen Zuständen.
• Handlungen zur Versorgung von Tieren, z.B. 
   Gassi gehen oder füttern.
• Besuch von religiösen Veranstaltungen. 
• Veranstaltungen zur Aufrechterhaltung der 
   öffentlichen Ordnung.
• Besuch von Versammlungen nach Artikel 8 
   des Grundgesetzes.

   

Bei Tag (5 Uhr bis 20 Uhr) zusätzlich:
• Besuch der Notbetreuung in Schulen und Kitas.
• Sport und Bewegung an der frischen Luft 
   ausschließlich alleine, mit Angehörigen des 
   eigenen Haushalts oder mit einer weiteren, 
   nicht im selben Haushalt lebenden Person. 
• Erledigung von Einkäufen.
• Wahrnehmung von Dienstleistungen.
 

• Schulen und Kitas schließen.
• Notbetreuungen werden eingerichtet. 
   Ansprechpartner sind die Schulen und Kitas 
   vor Ort.
• Fernunterricht für Schüler*innen der 
   Abschlussklassen.
• Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 
   schließen ab dem 16. Dezember.
• Fahr-, Flug- und Bootsschulen unter Hygiene.
   auflagen geöffnet.

Bildung & Betreuung

Arbeiten
• Home Office, sofern möglich.
• Betriebsferien vom 16. Dezember bis 
   10. Januar, sofern möglich. 
• Treffen im Rahmen des Arbeits-, Dienst- 
   und Geschäftsbetriebes, sofern notwendig. 
• Maskenpflicht am Arbeitsplatz, wenn der
   Mindestabstand von 1,5 Metern zu den 
   Kolleg*innen nicht eingehalten werden kann 
   (auch im Freien).
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen.

 

Keine Ausnahme der Kontakt-
und Ausgangsbeschränkungen!
• Verkauf von Pyrotechnik verboten.
• Ansammlungen und Zünden von 
   Pyrotechnik im öffentlichen Raum
   verboten.

Silvester & Neujahr

Reisen
Appell: Verzichten Sie auf private Reisen 
sowie Besuche von und zu Verwandten.

Nicht gestattet:
 Touristische Busreisen
 Touristische Übernachtungsangebote
    (auch Campingplätze) 

Keine Ausnahmen an Weihnachten!

Weiterhin möglich:
 Geschäftsreisen
 Reisen und Übernachten in besonderen
       Härtefällen

Ausnahmeregelung vom 24. bis 
26. Dezember: 
•  Ein Haushalt plus weitere vier über den 
   eigenen Hausstand hinausgehende 
   Personen aus dem engsten Familienkreis. 
   In privaten Härtefällen darf eine der vier 
   Personen von außerhalb des engsten 
   Familienkreises stammen.  
   Kinder bis einschließlich 14 Jahre werden 
   nicht mitgezählt.
• Besuch von privaten Veranstaltungen auch
   nach 20 Uhr möglich.

Weihnachten

Altersjubilare
6. Januar 2021, 80 Jahre
Giuseppe Di Umberto, Koloniestraße 2

7. Januar 2021, 85 Jahre
Martha Fischer, Eugen-Holtzmann-Straße 15

9. Januar 2021, 85 Jahre
Maria Klumpp, Leimengrübstraße 5

Herzlichen Glückwunsch!
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Einzelhandel
Der Einzelhandel schließt vom 16. Dezember bis 10. Januar. 

Lediglich Geschäfte mit Produkten für den 
täglichen Bedarf bleiben geöffnet:

 Babyfachmärkte
 Bäckereien und Konditoreien
 Banken
 Drogerien
 Getränkemärkte
 Großhandel
 Hörgeräteakustiker
 Kraftfahrzeug- und Fahrradwerkstätten
       sowie Ersatzteilverkauf
 Lebensmittelmärkte
 Metzgereien
 Optiker
 Orthopädieschuhtechniker
 Poststellen und Paketshops, aber ohne
       den Verkauf von weiteren Waren
 Reformhäuser
 Reinigung und Waschsalons
 Reise- und Kundenzentren für den 
       öffentlichen Verkehr
 Sanitätshäuser
 Tafeln
 Tankstellen
 Tierbedarf- und Futtermärkte
 Verkauf von Weihnachtsbäumen im Freien
 Wochenmärkte
 Zeitschriften- und Zeitungskioske

Eine vollständige Liste finden Sie auf
Baden-Württemberg.de.

Besonderheiten:
• Geschlossene Einzelhandelsbetriebe
   können Lieferdienste anbieten. Abhol-
   angebote sind nicht gestattet.
• Baumärkte und Verkaufstätten für
   Baustoffe und Gartenbedarf schließen
   für den Publikumsverkehr, können
   jedoch für gewerbliche Kunden und 
   Landwirt*innen einen Abholservice einrichten.
• Handwerksbetriebe, die keine körpernahen
   Dienstleistungen anbieten, dürfen weiterhin
   arbeiten.
• Geschäfte mit Mischsortiment dürfen alle
   Waren verkaufen, wenn die Produkte für
   den täglichen Bedarf überwiegen.
   Sollte das Sortiment der verbotenen
   Artikel überwiegen, darf das Geschäft mit
   einer räumlichen Abtrennung lediglich die
   Artikel des täglichen Bedarfs verkaufen.

Regelung für offene Geschäfte:
• Geschäfte mit weniger als 10 m² 
   Verkaufsfläche: maximal ein*e Kund*in. 
• Geschäfte mit bis zu 800 m²: ein*e 
   Kund*in pro 10 m² Verkaufsfläche. 
• Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: 
   ein*e Kund*in pro 20 m² (gilt nicht für 
   den Lebensmitteleinzelhandel). 
• Maskenpflicht vor den Geschäften und
   auf den Parkplätzen.
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden.
 

Gastronomie
Restaurants, Bars, Clubs, Kneipen aller Art 
bleiben geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung 
   (bis 20 Uhr) oder Lieferung.
• Ausschank und Verzehr von alkoholischen 
   Getränken im öffentlichen Raum verboten.

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten*innen
   und Besucher*innen.
• Regelmäßige, verpflichtende Tests 
   des Pflegepersonals von Alten- und 
   Pflegeheimen.

Veranstaltungen
 Zusammenkünfte und Veranstaltungen im 

öffentlichen Raum sind verboten.
Ausnahmen:
• Gerichtsverhandlungen.
• Sitzungen, die der öffentliche Sicherheit und 
   Ordnung dienen.
• Betriebsversammlungen.
• Prüfungen und deren Vorbereitung.
• Eheschließungen.
• Veranstaltungen, die der sozialen Fürsorge 
   dienen (z.B. Kinder- und Jugendhilfe).

Winter-Lockdown in Baden-Württemberg vom 16. Dezember bis 10. Januar

Stand: 15.12.2020

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de

Dienstleistungen
Geschlossen:
 Friseurbetriebe
 Hundesalons und ähnliche Einrichtungen
 Kosmetikstudios
 Kosmetische Fußpflegesalons
 Massage- und Wellnessbetriebe
 Nagelstudios
 Piercingstudios
 Prostitutionsgewerbe
 Sonnenstudios
 Tattoostudios

Geöffnet sind medizinisch notwendige
Dienstleistungen (auch ohne Rezept) in 
den Bereichen:
 Ergotherapie
 Fußpflege/Podologie
 Logopädie
 Nagelpflege
 Physiotherapie
 Rehasport
 

Kultur- und Freizeitgestaltung
Kultur- und Freizeiteinrichtungen
bleiben geschlossen.

Geschlossen:
 Ateliers (Publikumsverkehr)
 Ausflugsschiffe
 Bibliotheken und Archive
 Camping- und Wohnmobilstellplätze
 Diskotheken und Clubs
 Freizeitparks und Indoorspielplätze
 Kinos und Autokinos
 Kletterparks (drinnen und draußen)
 Konzerte und Kulturhäuser
 Krabbelgruppen
 Messen
 Museen und Ausstellungen
 Opern
 Spielbanken- und hallen
 Theater
 Tierparks
 Volksfeste o.ä.
 Wettannahmestellen
 Zirkusse
 Zoologische und botanische Gärten

Geöffnet:
 Spielplätze im Freien
 Wandern und Spazieren

Religionsausübung
Gottesdienste und Beerdigungen unter 
Hygieneauflagen.
• Einhalten der AHA-Regeln über die 
   gesamte Dauer.
• Kein Gemeindegesang. 

Sport
Sport entweder alleine, zu zweit oder 
mit Angehörigen des eigenen Haushalts im 
öffentlichen Raum sowie auf öffentlichen oder 
privaten weitläufigen Sportanlagen oder -stätten 
im Freien erlaubt. Kinder bis einschließlich 
14 Jahre werden nicht mitgezählt. 
 
Alle weiteren öffentlichen und privaten 
Sportstätten sind für den Publikumsverkehr 
geschlossen:
 Fitnessstudios aller Art
 Schwimm- und Spaßbäder
 Tanz- und Balettschulen
 Thermen und Saunen
 Vereinssportstätten
 Wettkampf-, Mannschafts- und
  Kontaktsportstätten
 Yogastudios

Weitläufige Anlagen im Freien geöffnet:
 Golfplätze
 Hundesportplätze
 Reitanlagen
 Tennissplätze
Die Benutzung der Umkleiden oder Aufenthalts-
räume ist nicht gestattet.

Training und Veranstaltungen des Spitzen- oder
Profisports ist ohne Zuschauer*innen erlaubt. 

Abstand
halten

Hygiene
praktizieren

Alltagsmaske
tragen

Corona-App
nutzen

regelmäßig
lüften

Winter-Lockdown in Baden-Württemberg vom 16. Dezember bis 10. Januar

Stand: 15.12.2020

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de
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Entsorgungsanlagen  
bleiben mit Einschränkungen geöffnet
Wie der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt 
mitteilt, bleiben die Entsorgungsanlagen trotz Corona-
Lockdown zwar geöffnet, allerdings wird dringend emp-
fohlen, nur wirklich notwendige Anlieferungen vorzuneh-
men.
Bei Anlieferung sind die Hygieneanforderungen wie Ab-
stand halten und Alltagsmaske tragen zu beachten. Es dür-
fen nur maximal drei Anlieferer gleichzeitig zum Abladen 
auf die Anlagen fahren. Dies wird je nach Anlieferanzahl zu 
deutlichen Wartezeiten führen.
Aufgrund der anstehenden Feiertage und des Jahreswech-
sels sind folgende Änderungen bei den Öffnungszeiten der 
Entsorgungsanlagen zu beachten:
•  Die Bodenaushubdeponien Bühl-Balzhofen, Durmers-

heim, Gernsbach und das Zwischenlager auf der ehemali-
gen Deponie Rastatt sind vom 24. Dezember bis 6. Januar 
geschlossen.

•  Die Entsorgungsanlage "Hintere Dollert" in Gaggenau-
Oberweier und der Wertstoffhof Bühl-Vimbuch sind am 
24. und 31. Dezember sowie am 2. Januar geschlossen. 
Ansonsten sind die beiden Anlagen - außer an den ge-
setzlichen Feiertagen - wie üblich geöffnet.

Über die Abfall-App des Abfallwirtschaftsbetriebes sowie 
über den Internetauftritt unter www.awb-landkreis-rastatt.
de können die Öffnungszeiten immer aktuell abgerufen 
werden.

Energietipp der Energieagentur Mittelbaden 
in Kooperation mit der Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg
Im Lockdown mit einfachen 
Tipps Heizkosten sparen
Durch die Arbeit im Homeof-
fice, geschlossene Restaurants 
und Kultureinrichtungen: wir verbringen momentan 
viel Zeit zu Hause. Damit die Heizkosten dabei nicht zu 
sehr in die Höhe schießen, hat die Verbraucherzentrale 
Thüringen fünf Spartipps zusammengestellt, die sich 
schnell und einfach umsetzen lassen.
Fenster und Türen gegen Zugluft abdichten: Gerade hin-
ter alten Fenstern ist in der kalten Jahreszeit oft ein unan-
genehmer Luftzug zu spüren. Schnelle und preisgünstige 
Abhilfe schaffen Schaumstoff- oder Gummidichtungsbän-
der aus dem Baumarkt. Mit ihnen lassen sich Fensterspal-
ten, aber auch die Spalten zwischen Tür und Rahmen ge-
gen Zugluft abdichten. Für die Ritze unter der Tür empfiehlt 
sich eine Bürstendichtung, die sich Unebenheiten anpasst..
Abstand halten: Gilt auch für die Heizung. Möbel, Vor-
hänge oder der Wäscheständer direkt vor dem Heizkörper 
sorgen für einen Hitzestau. Die Folge: die warme Luft kann 
sich nicht richtig im Raum ausbreiten und das Thermostat 
regelt zu früh ab.
Teppich gegen kalte Füße: Auch wenn Teppiche oder Läu-
fer keine signifikante Dämmwirkung entfalten, haben sie 
zumindest Einfluss auf das Temperaturempfinden. Gerade 
auf Stein- oder Holzböden erhöhen Teppiche die gefühlte 

Temperatur – natürlich nur, wenn keine Fußbodenheizung 
vorhanden ist.
Auch die Pflanzen sparen mit: Zimmerpflanzen sind nicht 
nur dekorativ, sondern auch wichtig für ein gutes Raumkli-
ma. Sie geben mehr als 90 Prozent des Gießwasser wieder 
an die Umgebung ab und erhöhen so die Luftfeuchtigkeit. 
Feuchte Luft fühlt sich nicht nur wärmer an als trockene, 
sondern ist auch eine Wohltat für die Nasenschleimhäute, 
die dadurch weniger anfällig für allerlei Viren werden. Ide-
al ist eine Luftfeuchtigkeit von etwa 50 Prozent. Achtung: 
bei dauerhaft höheren Werten droht Schimmelgefahr. Ein 
Thermo-Hygrometer hilft, die richtige Balance zu halten.
Wärmekissen statt Heizdecke: Elektrische Heizdecken ver-
brauchen unnötig viel Strom. Die bessere Wahl für alle Frost-
beulen und Frierkatzen sind Wärmflaschen oder Wärmekis-
sen, zum Beispiel mit Kirschkernen. Letztere lassen sich an 
kalten Abenden schnell in der Mikrowelle aufwärmen.
Die Energieagentur Mittelbaden bietet in Kooperation mit 
der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg kostenlose 
Energieberatung an.
Corona-bedingt gibt es derzeit nur telefonische Beratung. 
Die nächsten Termine sind:
13.01. Gaggenau 14:00 - 17:45 Uhr
20.01. Bühl 14:00 - 17:45 Uhr
27.01. Rastatt 14:00 - 17:45 Uhr
28.01. Sinzheim 15:00 - 18:00 Uhr
Anmeldungen per Telefon unter 07222-381-3121 oder per 
E-Mail unter kontakt@energieagentur-mittelbaden.de.
Weitere Beratungsangebote finden Sie bei der Energie-
agentur Mittelbaden gGmbH, Ihrem Ansprechpartner für 
Klimaschutz und Energieeffizienz, unter www.energie-
agentur-mittelbaden.de 
Weisenbach ist Teil des Energieeffizienz-Netzwerks Regio-
ENERGIE. Bis 2030 wollen wir 30 % unserer Treibhausgas-
emissionen einsparen.

Sperrmüllbörse
In der „Sperrmüllbörse“ haben die Leser jede Woche die 
Möglichkeit, Möbel, Hausrat, sperrige Gegenstände, die 
nicht mehr gebraucht werden, aber noch zu gebrauchen 
sind, an dieser Stelle anzubieten, soweit sie verschenkt 
werden.
„Anzeigenwünsche“ können schriftlich beim Bürger-
meisteramt abgegeben werden.

Angebot der Woche
• Komplette Haushaltsauflösung: unter anderem 250 

Liter Heizöl, Telefon 4243
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Kindergarten St. Christophorus Weisenbach

„Eine Kindheit ohne Bücher wäre keine Kind-
heit. Es wäre, als ob man aus dem verzauberten 
Land ausgesperrt wäre ...”  (Astrid Lindgren)
Liebe Erzieherinnen,
Eure Fantasie und Kreativität war es, die den Kindern einen 
Zugang zu Alltäglichem wie Basteln, Spielen und Vorlesen - 
im Lockdown zu Beginn dieses Jahres und auch unter all den 
Corona-Umständen im Kindergartenbetrieb – verschaffen 
konnte. Und auch jetzt im Herbst und in der Vorweihnachts-
zeit war und bleibt Fantasie gefragt, bei der Umsetzung vie-
ler Feste oder auch des „ganz normalen Kindergartenalltags“ 
- die Euch allen sehr gelungen sind.
So kurz vor Weihnachten möchten wir Euch von Herzen 
DANKE sagen. Für die vielen geborgenen Stunden - mit im-
mer passendem Material für zu Hause oder im Kindergarten 
selbst - sowie der tagtäglichen Arbeit, für und mit unseren 
Kindern. Bleibt alle gesund und kommt gut ins neue Jahr.
Wir wünschen Euch frohe und gesegnete Festtage und dass 
ihr ein paar schöne Stunden im „verzauberten Land“ der Fan-
tasie verbringen könnt.

Frohe Weihnachten!
Wünschen die Eltern und der Elternbeirat vom Kindergarten 
St.Christophorus

Seniorengemeinschat/Seniorenrat

Beratung und Hilfen in Pandemiezeiten
Mit Einhaltung der jeweils aktuellen Corona-Verord-
nungen konnten in den zurückliegenden Monaten Be-
ratungen und Hilfen durch Mitglieder des Seniorenrats 
und den Helfer*innen des Bürgernetzwerkes "Helfende 
Hände"erfolgen. Dies bieten wir Ihnen auch in den nächs-
ten Wochen des Lockdowns mit den weitreichenden Kon-
takt- und Ausgangsbeschränkungen an.
Wir möchten Sie ermuntern bei Fragen oder Anliegen, Hilfe 
bei Familienangehörigen, dem Sozialamt der Gemeinde oder 
dem Seniorenrat zu erfragen. Melden Sie sich telefonisch 
beim Sozialamt, bei Nicole Klummpp, Tel. 07224-9183-15 oder 
einem Mitglied des Seniorenrats. Wir werden nicht zu einem 
Hausbesuch zu Ihnen kommen, können aber in einem Tele-
fongespräch, Hinweise geben und Hilfen besprechen und in 
Kontakt bleiben. Wir unterstützen Sie gerne vertraulich.
Allen Seniorinnen und Senioren und der ganzen Bevölke-
rung wünschen wir ein besinnliches Weihnachtsfest sowie 
ein gutes und gesundes Jahr 2021.

Vereinsnachrichten

Kolpingsfamilie Weisenbach

Kolpinghaus weiterhin geschlossen
Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie bleibt das 
Kolpinghaus über Weihnachten und den Jahreswechsel 
hinweg auf noch unbestimmte Zeit geschlossen.

Männerwanderung fällt aus
Ebenso fällt in diesem Jahr die traditionelle Männerwan-
derung zwischen Weihnachten und Silvester Corona zum 
Opfer. Wir hoffen, dass diese im kommenden Jahr wieder 
wie gewohnt stattfinden kann.

Gebrauchtkleidersammlung
Sofern es die Situation zulässt, führen wir am 30.01.2021 
wieder eine Gebrauchtkleidersammlung in Weisenbach, 
Au, Neudorf, Hilpertsau, Forbach, Gausbach, Langenbrand 
und Bermersbach durch. Nähere Infos hierzu folgen im Ja-
nuar.
Die Kolpingsfamilie wünscht trotz allem ihren Mitgliedern 
sowie allen Bürgerinnen und Bürgern ein ruhiges und be-
sinnliches Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins 
neue Jahr.

Obst- und Gartenbauverein Weisenbach

Generalversammlung 2021 wird verschoben
Traditionell fand bisher die Generalversammlung des 
Obst- und Gartenbauvereins Anfang Januar statt. Wegen 
der anhaltenden Corona-Pandemie kann die Mitglieder-
versammlung vorerst nicht stattfinden und wird bis auf 
Weiteres verschoben. Sobald die Verhältnisse es wieder er-
lauben, werden wir zu der Genaralversammlung über den 
Gemeindeanzeiger einladen.
Übrigens: Die Beteiligung bei der diesjährigen Sammelbe-
stellung von Obstbäumen und Beerensträuchern war recht 
lebhaft. Insgesamt wurden 42 Pflanzen an die Teilnehmer 
ausgegeben. Sobald die Pflanzen in den Ertrag gewachsen 
sind, werden sie einen wertvollen Beitrag zur gesunden 
Ernährung und zur Erhaltung der Kulturlandschaft leisten.
Allen Mitgliedern und Freunden des Vereins wünschen wir 
trotz aller Widrigkeiten ein fröhliches Weihnachtsfest und 
ein gutes neues Jahr 2021.

Kirchliche Nachrichten

Katholische Pfarrgemeinde

Kirchliche Nachrichten St. Wendelin,  
Weisenbach und Maria Königin, Au 

24.12.2020 bis 17.01.2021

Donnerstag, 24. Dezember - Heiligabend
ADVENIAT-Kollekte

15.00 WB Familien-Christmette mitgestal-
tet vom Kinderkirchen-Team

18.00 WB Christmette

Freitag, 25. Dezember- 
Weihnachten, Hochfest der Geburt des Herrn
10.15 WB Feierliches Hochamt mit 

Livestream-Übertragung
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Samstag, 26. Dezember - Zweiter Weihnachtstag
10.15 WB Hl. Messe, mit Kindersegnung 

Die Kinder dürfen ihre Opferkässchen 
mitbringen

Sonntag, 27. Dezember - Fest der Hl. Familie
10.15 WB Hl. Messe zum Fest der Heiligen 

Familie
13.30 AU Rosenkranzgebet
14.00 WB Rosenkranzgebet

Dienstag, 29. Dezember
8.00 AU Rosenkranzgebet
18.30 WB Hl. Messe

Mittwoch, 30. Dezember
8.30 AU Hl. Messe

Donnerstag, 31. Dezember- Hl. Silvester I., Papst
17.00 WB Hl. Messe zum Jahresschluss

Freitag, 1. Januar
Neujahr, Hochfest der Gottesmutter Maria
10.15 WB Feierliches Hochamt zu Ehren der 

Gottesmutter

Sonntag, 3. Januar
10.15 WB Hl. Messe, für die Lebenden und 

Verstorbenen der Gemeinde
13.30 AU Rosenkranzgebet
14.00 WB Rosenkranzgebet

Dienstag, 5. Januar
8.00 AU Rosenkranzgebet

Mittwoch, 6. Januar
Sternsinger-Aktion, Afrika-Kollekte  
für die Katechetenausbildung in Afrika
10.15 WB Feierliches Hochamt mitgestaltet 

von den Sternsingern
18.30 WB

Feierliche Vesper zum Hochfest der 
Erscheinung des Herrn
mitgestaltet von einer Gesangsgruppe 
des Familienchors 

Freitag, 8. Januar
8.00 WB Rosenkranzgebet
8.00 AU Rosenkranzgebet

Samstag, 9. Januar
17.00 WB Vorabendmesse zum Sonntag

Sonntag, 10. Januar
13.30 AU Rosenkranzgebet
14.00 WB Rosenkranzgebet

Dienstag, 12. Januar
8.00 AU Rosenkranzgebet
18.30 WB Hl. Messe

Mittwoch, 13. Januar
8.30 AU Hl. Messe

Donnerstag, 14. Januar
8.05 WB Schülergottesdienst

Freitag, 15. Januar
8.00 WB Rosenkranzgebet
8.00 AU Rosenkranzgebet

Sonntag, 17. Januar
10.15 WB Hl. Messe, für die Lebenden und 

Verstorbenen der Gemeinde
13.30 AU Rosenkranzgebet
14.00 WB Rosenkranzgebet

Bürozeiten über Weihnachten
Vom 21.12.2020 bis 11.01.2021 bleiben die Pfarrbüros 
geschlossen. Zwischen Weihnachten und Neujahr wird 
Frau Feldin ein paar Tage abwesend sein und zwischen 
Neujahr und Dreikönig Pfarrer Holler. Unter der Telefon Nr. 
07228/2230 Pfarrbüro Forbach sind wir erreichbar. -

Ev. Kirchengemeinde Forbach-Weisenbach

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

in der Zeit des Lockdowns Weihnachten zu feiern, ist eine 
Herausforderung: Zum einen brauchen wir die Zusage und 
Vergewisserung des "Fürchtet Euch nicht, denn euch ist 
heute der Heiland geboren", das der Engel den Hirten ver-
kündet. Zum anderen wollen wir niemanden gefährden.

So haben wir, schweren Herzens, beschlossen, die Got-
tesdienste bis einschließlich 10.1.2021, der Zeit des Lock-
downs, nicht in der Gausbacher Kirche stattfinden zu lassen. 
Wir laden ein, dass Sie zuhause die Fernsehgottesdienste 
mitfeiern, oder alleine oder den ausgetragenen und zu-
geschickten Gottesdienst "Anders Gottesdienst feiern", 
den Sie auch online finden, mitfeiern, und sich verbunden 
zu wissen mit Christen und Christinnen auf der ganzen 
Erde, die unter dieser Pandemie leiden. Die Präsenzgottes-
dienste in unserer Gemeinde fallen aus, denn wir wollen als 
Kirche alles dafür tun, dass die Pandemie sich nicht weiter 
ausbreitet.

In diesem Sinne grüßen wir Sie alle und wünschen Ihnen, 
dass auch Sie diese Zusage des guten und heilenden Wir-
kens Gottes, das in einem kleinen hilflosen Kind auf diese 
Welt gekommen ist, erfahren. Wir sind in dieser Hoffnung 
miteinander verbunden.

Frohe Weihnachten! Bleiben Sie behütet.

Ihre Pfarrerin Margarete Eger
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